
 

 

Anhang zur Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 
der Bellevue Group AG vom 24. März 2026 

 

Bisherige Statuten mit Änderungen Statuten neu 

Art. 25 

1)  Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftslei-

tung, welche unter Vorbehalt der Genehmi-

gung der Generalversammlung ausgerichtet 

werden kann, setzt sich wie folgt zusammen: 

1. aus einer fixen, in bar auszuzahlenden 

Grundvergütung; 

2. aus einer allfälligen nach den Funktionen 

abgestuften Spesenpauschale sowie aus 

allfälligen Nebenleistungen; 

3. aus variablen Vergütungen in bar, Aktien, 

Optionen auf Aktien und/oder Anlagepro-

dukten der Gruppe und/oder Teilnahme 

an aktienbasierten Plänen gemäss Art. 

26 dieser Statuten. 

2) Der Verwaltungsrat kann Beteiligungspro-

gramme einführen und in deren Rahmen Ak-

tien der Gesellschaft Mitgliedern der Ge-

schäftsleitung Optionen auf Aktien zuteilen 

oder Aktien der Gesellschaft zu einem ver-

günstigten Preis zum Erwerb anbieten. Der 

Verwaltungsrat legt die Bedingungen von Be-

teiligungsprogrammen im Einzelnen fest. 
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dukten der Gruppe und/oder Teilnahme 

an aktienbasierten Plänen gemäss Art. 

26 dieser Statuten. 
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gramme einführen und in deren Rahmen Mit-
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Art. 26 

1)  Die Gesellschaft strebt die jährliche Auszah-

lung einer leistungsabhängigenleistungs- 

und/oder funktionsabhängigen variablen Ver-

gütung in bar, Aktien, Optionen auf Aktien 

und/oder Anlageprodukten der Gruppe an. 

Diese variable Vergütung ist an der nachhalti-

gen Leistung und/oder der Funktion und Ver-

antwortungsstufe des jeweiligen Empfängers 

in der Gruppe auszurichten und hat das ange-
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messene und kontrollierte Eingehen von Risi-

ken zu unterstützen. Die individuelle Gesamt-

vergütung hat Funktion und Verantwortungs-

stufe des jeweiligen Empfängers zu berück-

sichtigen. 

2)  Für die Zuteilung und Auszahlung dieser vari-

ablen Vergütung in bar, Aktien, Optionen auf 

Aktien und/oder Anlageprodukten der Gruppe 

gelten für die Mitglieder der Geschäftsleitung 

folgende weitere Grundsätze: 

1. Die variable Vergütung kann kurzfristige 

und langfristige Vergütungselemente um-

fassen. 

2. Langfristige Vergütungselemente richten 

sich in der Regel nach Leistungskriterien, 

welche die strategischen Ziele der Ge-

sellschaft, der Gruppe oder Teilen davon 

berücksichtigen. Die Leistungskriterien 

können die Leistung der Gesellschaft, 

der Gruppe oder Teilen davon im Ver-

gleich zum Markt, zu Vergleichs- oder 

anderen Unternehmen oder zu vergleich-

baren Richtgrössen, den Total Sharehol-

der Return der Gesellschaft oder indivi-

duelle Ziele umfassen. 

3. Kurzfristige Vergütungselemente richten 

sich in der Regel nach Leistungskriterien, 

welche die Leistung der Gesellschaft, der 

Gruppe oder Teilen davon berücksichti-

gen. Die Leistungskriterien können das 

Finanzergebnis der Gesellschaft, der 

Gruppe oder Teilen davon, die Leistung 

der Gesellschaft, der Gruppe oder Teilen 

davon im Vergleich zu Vergleichs- oder 

anderen Unternehmen oder zu vergleich-

baren Richtgrössen oder individuelle 

oder Verhaltensziele umfassen. Die Er-

reichung der im Voraus bestimmten Leis-

tungskriterien bemisst sich in der Regel 

während eines einjährigen Zeitraums. 

Die Auszahlung von Teilen der kurzfristi-

gen Vergütungselemente kann unter Be-

das angemessene und kontrollierte Eingehen 

von Risiken zu unterstützen.  
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rücksichtigung der anwendbaren Ge-

setze und regulatorischen Anforderungen 

aufgeschoben werden. 

4. Der Verwaltungsrat legt die Zuteilung 

nach Funktion und Verantwortungsstufe 

des jeweiligen Empfängers und allfällige 

Leistungskriterien der lang- und kurzfristi-

gen Vergütungselemente, die entspre-

chenden Zielgrössen, Multiplikatoren der 

Zielgrössen und allfällige Obergrenzen in 

Bezug auf die Multiplikatoren der Ziel-

grössen sowie die Erreichung der ent-

sprechenden Leistungskriterien fest. Er 

legt ferner angemessene Vesting-, Sperr-

, Ausübungs- oder Verfallsbedingungen 

solcher lang- und kurzfristigen Vergü-

tungselemente unter Berücksichtigung 

der allgemeinen Grundsätze zu den vari-

ablen Vergütungen gemäss Abs. 1 dieser 

Bestimmung und im Hinblick auf den 

nachhaltigen Erfolg der Gesellschaft, der 

Gruppe oder Teilen davon fest. Soweit 

angebracht, legt er angemessene Rück-

forderungsbestimmungen (Claw-back) 

oder Bestimmungen für den Fall schädi-

gender Handlungen fest. 

 

5. Die variable Vergütung kann in bar, Ak-

tien, Optionen auf Aktien und/oder Anla-

geprodukten der Gruppe ausgerichtet 

oder zugeteilt werden. Der Verwaltungs-

rat legt Zuteilungs-, Vesting-, Sperr-, 

Ausübungs- oder Verfallsbedingungen 

fest. Der Verwaltungsrat kann unter an-

derem vorsehen, dass aufgrund des Ein-

tritts eines im Voraus bestimmten Ereig-

nisses wie eines Kontrollwechsels oder 

der Beendigung eines Arbeits- oder Man-

datsverhältnisses Vesting-, Sperr- oder 

Ausübungsbedingungen weitergelten, 

verkürzt oder aufgehoben werden, Ver-

gütungen unter Annahme der Erreichung 

der Zielwerte ausgerichtet oder zugeteilt 
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werden, oder Vergütungen verfallen. 

3)  Der Verwaltungsrat kann aktienbasierteaktien- 

oder optionsbasierte Pläne und Beteiligungs-

programme (die «Aktienbasierten PläneBetei-

ligungspläne») für Mitglieder der Geschäftslei-

tung sowie generell für Arbeitnehmer einfüh-

ren. Die Aktienbasierten PläneBeteiligungs-

pläne ermöglichen den Teilnehmern im Rah-

men der Vergütung, die Zuteilung von Optio-

nen auf Aktien oder den Bezug von Aktien der 

Gesellschaft zu einem vergünstigten Preis. Der 

Verwaltungsrat legt die Bedingungen der Ak-

tienbasierten PläneBeteiligungspläne im Ein-

zelnen fest, insbesondere den Umfang der Be-

teiligung nach HierarchiestufenFunktion und 

Verantwortungsstufe, die Preisfaktoren sowie 

angemessene Vesting-, Sperr-, Ausübungs- 

oder Verfallsbedingungen unter Berücksichti-

gung der allgemeinen Grundsätze zu den vari-

ablen Vergütungen gemäss Abs. 1 dieser Be-

stimmung. Soweit angebracht, legt er ange-

messene Rückforderungsbestimmungen 

(Claw-back) oder Bestimmungen für den Fall 

schädigender HandlungHandlungen fest. 

[…] 

[die übrigen Bestimmungen dieses Artikels 26 der 

Statuten bleiben unverändert] 
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(die «Beteiligungspläne») für Mitglieder der 

Geschäftsleitung sowie generell für Arbeitneh-

mer einführen. Die Beteiligungspläne ermögli-

chen den Teilnehmern im Rahmen der Vergü-

tung, die Zuteilung von Optionen auf Aktien 
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einem vergünstigten Preis. Der Verwaltungsrat 

legt die Bedingungen der Beteiligungspläne im 
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tungsstufe, die Preisfaktoren sowie angemes-
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[…] 

[die übrigen Bestimmungen dieses Artikels 26 der 

Statuten bleiben unverändert] 

 


